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Anderes Bundesland (Hessen), aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es in dieselbe Richtung
geht:
Nach einer gewissen Anzahl an Vertretungsverträgen könntest du dir eine unbefristete Stelle
einklagen, wenn keine Sachgründe für die Befristung vorliegen.

Darum wird hier penibelst darauf geachtet, nicht versehentlich jemanden einzustellen als
Vertretungskraft, der diese Auflagen erfüllt.

Nachtrag: Meine Vermutung war richtig. https://wuppertal.gew-nrw.de/befristung.html

1
https://www.lehrerforen.de/thread/54375-nichteinstellung-wegen-vergangener-befristeter-t%C3%A4tigkeit-als-
lehrer/?postID=562061#post562061
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